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Aushilfskräfte: Mini- und Midijobs ______________

Viele Unternehmen greifen auf Aushilfskräfte zurück, weil sie mit ihnen fl exibel und kurzfristig 
Auftragsspitzen ausgleichen könnten. Im Zusammenhang mit Mini- und Midijobs sind für 
Stuckateur-Fachbetriebe einige Besonderheiten zu beachten. 
 
Eine geringfügige Beschäftigung - sogenannter Minijob -  liegt vor, wenn das monatliche 
Arbeitsentgelt regelmäßig 450,00 EUR nicht übersteigt. Bei einem monatlichen Arbeitsentgelt 
von 450,01 EUR bis 850,00 EUR besteht hingegen eine Beschäftigung in der Gleitzone 
- sogenannte Midijobs. 

Aus arbeitsrechtlicher Sicht handelt es sich bei beiden Beschäftigungsverhältnissen um 
vollwertige Arbeitsverhältnisse. Sozialversicherungsrechtlich werden Mini- und Midijobs 
hingegen anders als vollwertige Beschäftigungsverhältnisse behandelt. 

Gewerbliche Arbeitnehmer 
Für geringfügig beschäftigte gewerbliche Arbeitnehmer gelten keine tarifl ichen Besonderheiten: 
Sie werden sowohl von dem persönlichen Geltungsbereich des Mindestlohn-Tarifvertrages 
als auch von dem persönlichen Geltungsbereich der Sozialkassentarifverträge erfasst. Auch 
hinsichtlich der Aufzeichnungspfl icht der täglichen Arbeitszeit gelten dieselben gesetzlichen 
Regelungen wie für die übrigen gewerblichen Arbeitnehmer. 

Angestellte
Geringfügig beschäftigte Angestellte sind dage-
gen aus dem persönlichen Geltungsbereich des 
Tarifvertrages über das Sozialkassenverfahren 
ausdrücklich ausgenommen worden - es ist da-
her kein ZVK-Beitrag abzuführen. Da auch die 
geringfügig beschäftigten Angestellten von dem 
persönlichen Geltungsbereich des Mindestlohn-
Tarifvertrages nicht erfasst werden, sind die neuen 
gesetzlichen Bestimmungen des Mindestlohnge-
setzes einschließlich der Aufzeichnungs-
pfl ichten der Arbeitszeit zu beachten. 

Eine kompakte Übersicht zu den sozialver-
sicherungs- und steuerrechtlichen Regelun-
gen bei Mini- und Midijobs fi nden Sie unter 
www.stuck-verband.de/info5-2015-minijob unter 
diesem Artikel im Anhang.
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steigt der für das gesamte Arbeitsentgelt zu zahlende Anteil 
zur Sozialversicherung linear auf den vollen Arbeitnehmeran-
teil an. Auf diese Weise wird der Übergang zwischen einer ab-
gabenfreien geringfügigen Beschäftigung und einer beitrags-

Beitragsanteil des Arbeitgebers wird nach den normalen Re-

demnach für den Arbeitgeberanteil keine Rolle. 

-
-

nenrechner“ bereit, der bei Eingabe des Arbeitsentgelts die 
Sozialversicherungsbeiträge berechnet. Auch jedes gängige 
Abrechnungsprogramm ist in der Lage, die Beiträge in der 

Kurzfristige Beschäftigung

Kurzfristige Beschäftigungen sind in allen Zweigen der Sozi-
alversicherung versicherungsfrei und – sowohl für den Arbeit-
geber als auch für den kurzfristig Beschäftigten – abgaben-
frei, d. h. anders als bei einem Minijob werden hier auch keine 
Pauschalbeiträge zur Sozialversicherung fällig. Mit Einführung 
des Mindestlohns ab dem 1. Januar 2015 wurden auch die 

drei Monate oder 70 Arbeitstage innerhalb eines Kalender-
 

Minijob

-
len: 13 % zur Kranken- und Rentenversicherung und 15 % 

-
nehmeranteil von 3,7 % (2015) zur Rentenversicherung zah-
len, den der Arbeitgeber für ihn abführt, es sei denn, der Mi-
nijobber ist eine rentenversicherungsfreie Person oder von 

Vollrente wegen Alters) oder aber, der Minijobber hat von der 

Rentenversicherung zu beantragen. 

Mehrere Minijobs werden zusammengerechnet. Auch sofern 
-

tigung mehr als ein Minijob ausgeübt wird, wird jeder weitere 

ist nach den allgemeinen – für mehr als geringfügig beschäf-
tigte Arbeitnehmer geltenden – Regeln versicherungs- und 

-
rung. In der Arbeitslosenversicherung werden nicht gering-

geringfügig entlohnte Beschäftigungen nicht zusammenge-
rechnet, so dass die geringfügig entlohnten Beschäftigungen 
generell versicherungsfrei bleiben.

Midijob

-
mer günstigere – Weise berechnet. Für den Arbeitnehmer 

Eine geringfügige Beschäftigung (sog. Minijob) liegt vor, wenn das monatliche Arbeitsentgelt regelmäßig 
-
-

ber einige sozial- und steuerrechtliche Besonderheiten beachten, arbeitsrechtlich gelten für sie dagegen 

Minijob und Midijob

Sozialversicherung

Steuern

-
setzlichen Rentenversicherung zahlt. Anderenfalls sind die 
individuellen Besteuerungsmerkmale heranzuziehen. Übt ein 
Minijobber mehrere Minijobs gleichzeitig aus, ist die 2 %-Pau-
schalsteuer nicht zulässig, wenn die zusammengerechneten 

Werden mehrere Minijobs neben einer sozialversicherungs-

der 2 %-Pauschalbesteuerung bestehen. Für die weiteren 
Minijobs gelten die individuellen Besteuerungsmerkmale  

Arbeits- und 
Sozialversiche-
rungsrecht

Aufzeichnungs-
pfl icht


